
Vorabentscheidungsersuchen der Curtea de Apel Târgu-Mureş (Rumänien), eingereicht am 8. April 
2022 — Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD/Consiliul Judeţean Suceava u. a.

(Rechtssache C-252/22)

(2022/C 303/15)

Verfahrenssprache: Rumänisch

Vorlegendes Gericht

Curtea de Apel Târgu-Mureş

Parteien des Ausgangsverfahrens

Rechtsmittelführerin: Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD

Rechtsmittelgegner: Consiliul Judeţean Suceava, Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Bacău, Consiliul Local al Comunei Pojorâta

Streithelfer: QP

Vorlagefragen

1. Sind Art. 47 Abs. 1 der Charta in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV und Art. 2 Nr. 4 in Verbindung mit 
Art. 9 Abs. 3 des am 25. Juni 1998 in Aarhus (Dänemark) unterzeichneten und durch den Beschluss 2005/370/EG des 
Rates vom 17. Februar 2005 (1) im Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigten Übereinkommens über den 
Zugang zu Informationen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in 
Umweltangelegenheiten dahin auszulegen, dass der Begriff der Öffentlichkeit eine rechtliche Körperschaft wie eine 
Rechtsanwaltsgesellschaft bürgerlichen Rechts erfasst, die nicht zur Wahrnehmung eines Rechts oder Interesses dieser 
rechtlichen Körperschaft, sondern von Rechten und Interessen der natürlichen Personen — die diese Form der 
Berufsorganisation bildenden Rechtsanwälte — tätig wird, und dass eine solche Körperschaft einer Gruppe natürlicher 
Personen im Sinne von Art. 2 Nr. 4 des Übereinkommens, die über eine Vereinigung oder Organisation handelt, 
gleichgestellt werden kann?

2. Falls die erste Frage bejaht wird: Sind im Hinblick auf die Ziele von Art. 9 Abs. 3 des Übereinkommens und auf das Ziel 
eines wirksamen gerichtlichen Schutzes der durch das Unionsrecht garantierten Rechte Art. 9 Abs. 3 des 
Übereinkommens und Art. 47 Abs. 1 und 2 der Charta in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 Unterabs. 2 EUV dahin 
auszulegen, dass sie einer nationalen Rechtsvorschrift entgegenstehen, die den Zugang einer solchen Rechtsanwalts-
gesellschaft bürgerlichen Rechts zu Gerichten vom Nachweis eines eigenen Interesses oder davon abhängig macht, dass 
die Einlegung des Rechtsbehelfs dem Schutz einer rechtlichen Situation dient, die in unmittelbarem Zusammenhang mit 
dem Zweck steht, zu dem diese Organisationsform — im vorliegenden Fall eine Rechtsanwaltsgesellschaft bürgerlichen 
Rechts — gegründet wurde?

3. Falls die erste und die zweite Frage bejaht werden oder unabhängig von der Beantwortung dieser beiden Fragen: Sind 
Art. 9 Abs. 3, 4 und 5 des Übereinkommens und Art. 47 Abs. 1 und 2 der Charta in Verbindung mit Art. 19 Abs. 1 
Unterabs. 2 EUV dahin auszulegen, dass die Wendung, dass der angemessene und effektive Rechtsschutz einschließlich 
des Erlasses einer gerichtlichen Entscheidung „nicht übermäßig teuer“ ist, Regeln und/oder Kriterien zur Begrenzung der 
von der unterlegenen Verfahrenspartei zu tragenden Kosten in dem Sinne voraussetzt, dass das nationale Gericht die 
Einhaltung der Anforderung, dass die Kosten nicht übermäßig teuer sein dürfen, unter Berücksichtigung sowohl des 
Interesses der Person, die ihre Rechte wahren möchte, als auch des allgemeinen Interesses am Umweltschutz sicherstellen 
muss?

(1) Beschluss des Rates vom 17. Februar 2005 über den Abschluss des Übereinkommens über den Zugang zu Informationen, die 
Öffentlichkeitsbeteiligung an Entscheidungsverfahren und den Zugang zu Gerichten in Umweltangelegenheiten im Namen der 
Europäischen Gemeinschaft (ABl. 2005, L 124, S. 1).
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